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im Sibenden , des Hungariſchen in zehenden vnd des Boheimiſchen

auch im Sibenden Jahren .
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CCCCLXXXVIII .

LITTERKÆKR INVESTITURER TUTORIBUS ERNESTI

FRIDERICI , IACOBI , ET GEORGGII FRIDERICI ; ,

K RUDOLPHO II . IMPERATORE

DATÆ .

N0

Ex Tabulario Bade uſi.

I Jir Roporyy der ander von Gottes Gnaden , erwölter Römiſcher

Kayſer , zu allen Zeittenn Mehrer des Reichs , inn Germanien ,

zu Hungern , Beheim , Dalmatien , Croatien vnnd Sclauonien &c . Kö —

nig , Ertzhertzog zu Oſterreich , Hertzog zu Burgundt , 2u Brabandt ,

zu Steyer , zu Kerntenn , zu Crain , zu Lutzemburg , zu Württembergk

Ober - vnnd Nider - Schleſien , Fürſt zu Schwabenn , Marggraue des hey -

ligenn Römiſchenn Reichs zu Burgaw , zu Märhern , Ober - vnnd Nider -

Lauſsnitz , gefürſter Graue zu Habſpurgk , zu Tyrol , zu Pfierdt , 2u

Kiburg vnnd zu Görtz &c . Landtgraff zu Elſaſs , Herr auff der Windi —

ſchen Marck , zu Portenau vnd Salins &c . Bekennen öffentlich mit

—



HIS T. Z ARINGO BADENSIS . 139
—

dieſem Brief , vnnd thun kundt allermeniglichen , daſs vns die Hoch -

gebornnen , Ludwig , des heyligen Römiſchen Reichs Ertztruchſes , vnnd

Philipſs Ludwig , bede Pfaltzgrauen bey Rheinn , Hertzogenn inn

Beyern , Grafen zu Spanheim vnnd Veldentz , auch Ludwig Herzog

zu Württemberg vnd Teck , Graue zu Mümpelgartt , vnſere liebe Ohai -

men Vetter Churfürſt , vnd Fürſten , als Vormunder Weylandt des Hoch -

gebornen Carls , Marggrafen zu Baden vnd Hochberg nachgelaſsner

Sohne , Ernſt Friderichen , Jacoben vnd Georg Friderichen , Gebrüdere ,

Marggrafen zu Baden vnd Hochberg , Vormünder , anſtadt itatgenanter

Irer Pflegſöhne , auch deren Erben vn ! volgendts ſür derſelben Vettern

Philipſsen vnd weylandt Chriſtoffen Sohne , alle Marggrauen zu Baden

vnd Grauen zu Sponheim , alſs Lehens - Agnaten demũetiglich angeruf -

ſen vnd gebettenn , daſs wir Inen die Marggraueſchafft Baden , die

Marggraueſchafft Hochberg , die halb Graueſchafft Eberſtein , die Herr -

ſchaflt Vſemberg , auch die Lehenn , die vonn den von Windeck an Ine

vnnd Seine Vordern kommen ſeindt , auch den halbenn Teyl ann

Burg vnd Stadt Malberg mit Iren Zugehörungen , Mannen vnnd Wildt -

penn , item an dem Rieth , irenn zugehörigenn Mannen und Wildpen -

nen , item an dem Ried ihren zugehörigen Dorffern , Flecken , Leutten

vnd Güttern , item an dem Dorff Kuppenheimb , item an den Dörffern

Vchenheim , Kirchzelle , Tundenheim vnnd Altenheim mitt allenn vnd

ir jedes Rechten vnd Zugehörungen , waren oder was das ſeye , auch

den halben Teyl an Dörffern vnd Weylern , Ottenheim , Frieſenheim ,

Schopf heim , Oberweiler vnd Heiligenzell , den Bawhof zu Frieſen -

heim , vnd die Matt , genant das Erlach , bey Schuttern gelegenn , mit
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allen Zugehördten , Wie die von weylandt Diebolten vnd Gangolffenn ,

Herrn zu Hohen - Geroltzeck kauſſsweyſe , an den weylandt Marggraue

Chriſtoflen lren Vranherrn kommen ſeindt , vnd andere Herrſchafften ,

alles mit Stetten , Schloſſen , Marcken , Dörflern , wa ſie die habenn

vnd gelegenn ſein , auch das Dorff Stutzheim im Straſsburger Biſtumb

gelegenn mit allen iren Rechten , Nutzen , vnd Zugehörungen , Frey -

heiten , Gnaden , Herrligkeitten , Zöllen , Glaiten , Vngelten , Güldin

Müntzen , die vnſer vnd des Reichs Churfürſten Müntz gleichmäſſig ge -

macht werden ſollen , auch Silberin Müntz , Jarmeſſen , Landtgerichten

vnd andern Gerichtenn , gutten Gewonheiten , Beſitzungen , Aygen -

ſchafften , Landen vnd Leutten , Clöſter , Vogteyen , Mannen , vnd .

Mannſchafften , Lehen vnd Lehenſchaflten , geiſtlichen vnd weltlichen

Zwingen vnd Pennen , Kreyſen , Wäldernn , Höltzern , Büſchen , Fäl -

den , Wayden , Waſſern , Waſſorleuffenn , Fiſchereyen , Gejagten , Wild -

bennen , Bergwercken , Zinſen , Gülten vnd allen Pfandtſchafften ,

Ampten vnd anders ſo weylandt Iren Voreltern von Weylandt vnſern

Vorfahren am Reich Rémiſchen Keyſern vnd Königenn verliehen , vnnd

ſo viel , vnd wie die in den Verträgen vnnd Erbtheylungenn vnder Inen

aufgericht Ir jedem zugeſtellt ſeindt , vnndt ſo viel der vud was daran

von vnns vnd dem heyligenn Reich zu Lehen rürendt , zu Lehen ⁊u ver -

leyhenn gnediglich geruechten , des haben Wir angeſehen der vorgenan -

ten vnſerer lieben Ohaimen Churfurſten vnd Fürſten , Pfaltzgraue Lud -

wigen , Pfaltzgraue Philipſs Ludwigenn , vnd Hertzog Ludwigen zu

Würtemberg , alſs Vormunder redlich vnnd zimlich bitte , auch die an -

nemmen getrewen vnd nützlichen Dienſt , ſo der bemelten Marggrauen

zu Baden Vordern vns vnd dem heyligen Reich offt williglichenn ge -
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than habenn , vnnd ſie hinfüro wol thun mögenn vnd ſollen . Vnd dar -

umb mit wolbedachtem Mueth , guttem Rath vnſer vnd des Reichs

Churfürſten , Grauen , Edlen vnd Getrewen itztbenanten Vormündern

ann Statt vorgenanter Irer Pflegſöhne , Ernſt Friderichen , Jacoben , vnd

Georg Friderichen Gebrüder Marggrauen zu Baden vnd Hochberg , auch

deren Erbenn , vnd dann fur Iren Vettern Philipſsen vnd weylandt Chri -

ſtoflenn Söhne , alle Marggrauen zu Baden vnd Grauen 2u Spanheim ,
als Lehens - Agnaten die obgemelte Ire Lande , Marggraueſchafften vnd

Herrſchafften mit Stettenn , Schloſſen , Marckten , Dörffern , Weylern ,
Hofen , wo ſie die habendt , oder gelegenn ſeindt , mit allen vnnd jgli -
chen Mannſchaſften , Herrſchafftenn vnd Lehennſchafften , Würden ,

Ehren , vnd Rechten darzu gehörende , alſsdann die Ire Voreltern ,

Marggrauen zu Baden , vnd die bemelten Vormunder biſshero nach tödt -

lichem Abgang Ires Vatters Marggraue Carlſs redlich inngehabt , beſeſ -

ſenn vnd hergebracht habenn , zu Lehen gereicht vnnd geliehen . Rei -

chen vnd verleyhen Inen die auch von Römiſcher Kayſerlicher Macht

Vollkommenheit wiſſentlich inn Crafft dis Briefs , was wir darann von

Rechts Wegenn verleihen ſollen vnd mogen , die innzuhabenn , Zzu ge -

brauchen vnd Zzu genieſſenn von allermenniglich vnuerhindert . Doch

vns vnnd dem heyligen Reich an vnſer Oberkeit , Gewaltſame vnd Rech -

ten vnuergreiffenlich vnd vnſchädtlich . Die vorgenantenn Vormunder

haben vns auch darauf durch Ire vollmechtige Gewaltträger , die Erſa -

men gelerten , vnd vnſere vnd des Reichs liebe Getrewenn Frantzen

von Sickingen , Walther Drechſeln der Rechten Doctorn , Jacoben von

Hoheneck vnd Paul Woneckern auch der Rechten Doctorn gewönlich
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Glübd vnnd Ayde gethann , vns als Römiſchen Kayſer von ſolcher Re -
8 5 4

galien , Lehen vnd Weltlicheit wegenn getrew , gehorſam vnd gewert -

tig zu ſeinn , zu dienen vnnd Zu thun alſs ſich gebüret , ohne Gefehrde . LIl

Mit Vrkundt dis Brieffs , beſiglet mit vnſerm Kayſerlichenn anhangen —

den Innſiegell . Gebenn inn vnſer vnnd des Reichs Stadt Augſpurg den

zwölfften Monatstag Septembris nach Chriſti vnſers lieben Herren vnnd

Seeligmachers Geburtt Fünffzehenhundert vnd im zwey vnnd achtzig -

ſtenn , vnnſerer Reiche des Römiſchenn im Siebendten des Hungari -

ſchen im zehendenn , vnnd des Böheimiſchen auch im Siebendenn

Jahrenn .
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Vice ac nomine Reverendiſſimi Domini

D . Wolfgangi Archiepiſcopi Archican -

cellarii & Electoris Moguntini

Vidit S . Vieheuſer D.

Ad mandatum Sacræ Cœſareæ

Majeſtatis proprium .

P . Obernburger .
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